
Zeugnis-Generator
H&P Infomedia GmbH,
Essen, Version 12.0
(13.0 in Vorbereitung)
2008, CD-ROM oder
per Download 
(dann ohne Test- und
Rückgabemöglichkeit), 
Preis: 153,51 Euro

Gerade in Unternehmen mit kleiner Personalab-
teilung kann die Ausfertigung von rechtssiche-
ren (Zwischen-)Zeugnissen immer wieder recht
aufwändig sein. „Zeugnissprache“, verschiede-
ne Qualifikationsstufen, unterschiedliche Funk-
tionen und nicht zuletzt die sich ständig wan-
delnde Rechtsprechung stellen eine große He-
rausforderung dar. So ist die letzte Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts zum Thema
bspw. erst vor wenigen Tagen (12.8.) ergangen.
Softwarelösungen mit vorgefertigten Textbau-
steinen versprechen Abhilfe.

Eine solche Lösung stellt der Zeugnis-Generator
von H&P Infomedia dar. Die Software ist von Ar-
beitsrechtlern geprüft und wird regelmäßig ak-
tualisiert. 

Es handelt sich nicht nur um eine Sammlung
von Textbausteinen, sondern um ein komplettes
Programm, das den Anwender durch die ver-
schiedenen Stationen auf dem Weg der Zeug-
niserstellung führt. Eingabe der Stammdaten,
beschäftigungsspezifische Filter sowie Einzel-
heiten zu Unternehmen, Tätigkeit und besonde-
ren Erfolgen, ausführliche Bewertung aller rele-
vanten Details mit ggf. Einleitungs- und Schluss-
formulierungen – das Programm zeigt in der
Vorschau stets die jew. Fassung des Dokuments
an. 
Die mehr als 8.600 Textbausteine und dazu er-
läuternden ca. 6.800 Texte und Beispiele ma-
chen die Software variabel einsetzbar und die
Handhabung trotzdem einfach. Für fast jede
Branche und Abteilung/Funktion gibt es speziell
angepasste Formulierungsvorschläge (bspw. Ab-
teilungsleiter Kaufhaus oder Zweiradmechani-
ker). Das Zeugnis lässt sich selbstverständlich
individuell ändern; eigene Textbausteine können
entworfen und Firmenprofile gespeichert wer-
den. Der eigentliche Schwerpunkt – die Bewer-
tung anhand verschiedener Kriterien – erfolgt
einfach nachvollziehbar nach Schulnoten, die
entsprechend „übersetzt“ werden. Ist die Note
korrekt, die Formulierung aber noch nicht per-

hörden errichtet werden (§ 4 Abs. 1 Satz 1
Heimarbeitsgesetz – HAG), die Wirkung allge-
meinverbindlicher Tarifverträge (§ 19 Abs. 3
Satz 1 HAG). Dies funktioniert seit Jahrzehnten,
wie der Verfasser aus seiner früheren Praxis be-
stätigen kann.

Die im Entwurf des Mindestlohngesetzes vorge-
sehene „Kreuzung“ des Gesetzes über die Fest-
setzung von Mindestarbeitsbedingungen mit
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) ist
entschieden abzulehnen. Das erstere wurde nie-
mals angewandt, das AEntG betrifft Bauarbeit-
geber mit Sitz im Ausland und ihre in Deutsch-
land beschäftigten Arbeitnehmer. Das o.a. Ge-
setz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbe-
dingungen – übrigens aus dem Jahre 1952 –
statuiert in seinem § 1 Abs. 1 ausdrücklich, dass
die Regelung von Entgelten und sonstigen Ar-
beitsbedingungen grundsätzlich in freier Verein-
barung zwischen den Tarifvertragsparteien
durch Tarifverträge erfolgt. Die Ausnahmen in 
§ 1 Abs. 2 wurden niemals praktisch und sind
auch nicht als Rechtfertigung für das geplante
Mindestlohngesetz tragfähig, geschweige denn
erwiesen.

Vor allem wird durch das geplante Gesetz der
Vertrag über die Schaffung einer Währungs-,
Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Deutschen
Demokratischen Republik vom 18.5.1990
(BGBl. II S. 537) verletzt.
Dort heißt es im Gemeinsamen Protokoll über
Leitsätze unter III (Sozialunion) Nr. 3 wörtlich:
„Löhne und sonstige Arbeitsbedingungen wer-
den nicht vom Staat, sondern durch freie Verein-
barungen von Gewerkschaften, Arbeitgeberver-
bänden und Arbeitgebern festgelegt.“ Gerade
deshalb wurde in der anschließenden Nr. 4 fol-
gendermaßen formuliert: „Rechtsvorschriften,
die besondere Mitwirkungsrechte des Freien
Deutschen Gewerkschaftsbundes, von Betriebs-
gewerkschaftsorganisationen und betrieblichen
Gewerkschaftsleitungen vorsehen, werden nicht
mehr angewendet.“
Die Sozialunion (s.o. III Nr. 3) kann auch nicht
teilweise durch das geplante Gesetz über Min-
destlöhne sang- und klanglos aufgegeben wer-
den, was jedoch beim derzeitigen Redaktions-
stand des Gesetzentwurfs der Fall wäre.

Die Bundesrepublik Deutschland ist als demo-
kratischer und sozialer Bundesstaat (Art. 20
Abs. 1 GG) an den Grundsatz gebunden „Pacta
sunt servanda“ (= Verträge müssen eingehalten
werden).
Gerade weil die DDR untergegangen ist, fühlt
man sich an den ersten Satz des Romans „Jo-
seph und seine Brüder“ von Thomas Mann erin-
nert: „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit.“

Dr. Peter Link,
Ministerialrat a.D.,

freier Mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei
S•N•P Schlawien • Naab Partnerschaft, 
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freundpointner, Vorstandsvorsitzender der Spar-
kasse Neuhofen, stellen die Unternehmenskul-
tur in den Mittelpunkt ihrer Reden.

Wegen der starken Nachfrage öffnet der Veran-
stalter für den Schwerpunkt Weiterbildung und
die Bereiche Dienstleistungen und Beratung ei-
ne weitere Halle mit einer zweiten Aktionsflä-
che Training. Insgesamt erweitert sich die Aus-
stellungsfläche um mehr als 1.000 Quadratme-
ter. 
Zur Personal Austria sind nur Mitarbeiter aus
dem Personalmanagement sowie Geschäfts-
führer und CEOs als Besucher zugelassen. 
Weitere Informationen zur siebten Fachmesse
für Personalwesen finden Sie auf der Website
www.personal-austria.at. 

Personal Austria 2008
Am 1. und 2. Oktober findet im Austria Center
Vienna in Wien Österreichs größte B2B-Networ-
king-Messe für Entscheidungsträger mit Perso-
nalverantwortung statt. Schwerpunkte der dies-
jährigen Personal Austria sind der zunehmende
Fachkräftemangel und die Frage, wie Arbeitge-
ber Talente anziehen können. Daher beschäfti-
gen sich die Keynote-Vorträge mit den Themen
Führungsstil und Arbeitgebermarke. Michael
Ganser, Vice President von Cisco Europe & Ma-
naging Director Cisco Germany, Dr. John Sulli-
van, Head and Professor of Human Resource
Management College of Business der San Fran-
cisco State University und Friedrich Himmel-
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